
 

Satzung  

über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung des 

Abwasserverbandes Overledingen  

in der Fassung der 11. Änderungssatzung  

  

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) 

vom 21.12.2011 (Nds. GVBl. S. 493) zuletzt geändert am 26.10.2016 (Nds. GVBl. S. 226) in Verbindung mit 

§§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 

17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert am 24.10.2019  (Nds. GVBl. S. 309) in Verbindung mit § 5, 6 

und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23.01.2007 (Nds. 

GVBl. S. 41) zuletzt geändert am 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) und in Verbindung mit § 6 Nummer 5 der 

Verbandsordnung des Abwasserverbandes Overledingen vom 22.02.2006 (Amtsblatt des Landkreises Leer, S. 

22) hat die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Overledingen in ihrer Sitzung vom 06. Dezember 

2022 folgende Satzung beschlossen:  
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§ 1 Allgemeines  

(1) Der Abwasserverband Overledingen betreibt zur Abwasserbeseitigung aus Grundstücksabwasseranlagen 

eine jeweils einheitliche öffentliche Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung aus 

Hauskläranlagen und zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung aus abflußlosen Gruben nach Maßgabe 

der Satzung über die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungs-satzung) vom 16. Dezember 1993.  

(2) Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtungen erhebt der Verband jeweils Abwassergebühren nach 

Maßgabe dieser Satzung.  
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§ 2 Gebührenmaßstab  

Die Abwassergebühr wird nach der Menge bemessen, die aus der Grundstücksabwasseranlage entnommen und 

abgefahren wird. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 cbm Fäkalschlamm bzw. Abwasser.  

§ 3 Gebührensätze  

  

Ab dem 01.01.2023 beträgt die Abwassergebühr für die Abwasserbeseitigung aus  

  

a) Hauskläranlagen entnommenen Fäkalschlamm je m³      60,00 €  

  

b) abflusslosen Gruben entnommenen Fäkalschlamm je m³    60,00 €  

  

c) Miet- und Mobiltoiletten anfallenden häusliche Abwasser je m³   52,00 €. 

  

§ 4 Gebührenpflichtige  

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle der 

Erbbauberechtigte des Grundstücks. Gebührenpflichtige sind außerdem Nießbraucher oder sonstige zur 

Nutzung des Grundstücks Berechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner.  

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang 

folgenden Kalendermonats auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der bisher Verpflichtete die 

Mitteilung hierüber (§ 9 Ziff. 1) versäumt, so haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum 

Eingang der Mitteilung beim Verband entfallen, neben dem neuen Verpflichteten.  

§ 5  Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht  

Die Gebührenpflicht entsteht bei bestehenden Grundstücksabwasseranlagen mit Beginn der dezentralen 

Entsorgung durch den Verband und im übrigen mit der Inbetriebnahme der Grundstücksabwasseranlage. Sie 

erlischt, sobald die Grundstücksabwasseranlage außer Betrieb genommen und dies dem Verband schriftlich 

mitgeteilt wird.  

§ 6 Erhebungszeitraum  

Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld entsteht.  

§ 7 Festsetzung und Fälligkeit  

(1) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des 

Bescheides fällig. Die Gebühr kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.  

(2) Für den laufenden Erhebungszeitraum können Abschlagszahlungen festgesetzt werden. Deren Höhe 

bemißt sich nach der Inanspruchnahme im letzten oder vorletzten Abrechnungszeitraum, hilfsweise nach 

der Inanspruchnahme der Einrichtung in vergleichbaren Fällen.  
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(3) Die Abschlagszahlungen sind mit je 1/4 am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten. Nach Ablauf 

des Kalenderjahres (Erhebungszeitraum) wird abgerechnet. Für die endgültige Gebührenfestsetzung ist die 

nachgewiesene Entsorgungsmenge maßgebend, die in dem Jahr entnommen wurde.  

(4) Nachforderungen sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu zahlen. Dies 

gilt entsprechend, wenn für zurückliegende Erhebungszeiträume Gebühren zu entrichten sind.  

(5) Mit der Ermittlung der Berechnungsgrundlagen, der Abgabenberechnung, der Ausfertigung und 

Versendung von Abgabenbescheiden sowie der Entgegennahme der zu entrichtenden Abgabe werden die 

Gemeinde Ostrhauderfehn in Ostrhauderfehn und die Gemeinde Rhauderfehn in Rhauderfehn beauftragt.  

§ 8 Auskunftspflicht  

(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben dem Verband bzw. den von ihr beauftragten Dritten jede 

Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist.  

(2) Der Verband bzw. die von ihm beauftragten Dritten können an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Ziff. 1) 

zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu 

helfen. Insbesondere ist der ungehinderte Zugang zu allen auf dem Grundstück gelegenen 

Abwasseranlagen zu gewähren.  

§ 9 Anzeigepflicht  

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Verband sowohl vom Veräußerer als auch 

vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.  

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen, so hat der 

Abgabenpflichtige dies unverzüglich dem Verband schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht 

für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.  

§ 10 Datenverarbeitung  

(1) Zur Ausführung dieser Satzung dürfen die Geschäftsführung sowie die Steuerabteilungen der 

Mitgliedsgemeinden die für die Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Abwassergebühren 

erforderlichen Personen- und grundstücksbezogenen Daten (Vor- und Zuname sowie Anschrift des 

Grundstückseigentümers bzw. Erbbauberechtigten und des Mieters, Bezeichnung im 

Grundbuch/Liegenschaftskataster, Lagebezeichnung des Grundstücks, Wasserverbrauchsdaten und 

Abfuhrmengen der Fäkalschlammabfuhr) verarbeiten.  

(2) Die in Absatz 1 genannten Stellen dürfen die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuchs, des 

Melderechts, der Wasserversorgung und der Fäkalschlammabfuhr bekanntgewordenen Personen- und 

grundstücksbezogenen Daten für die in Absatz 1 genannten Zwecke nutzen und sich diese Daten vom 

Steueramt, Liegenschaftsamt, Bauamt, Einwohnermeldeamt, Wasserversorgungsverband und dem 

beauftragten Dritten für die Fäkalschlammabfuhr übermitteln lassen.  

(3) Die Weitergabe nach Absatz 2 darf auch regelmäßig im Wege automatisierter Abrufverfahren erfolgen. 

Dies gilt hinsichtlich der Übermittlung der Verbrauchsdaten der Wasserversorgung und der Abfuhrmengen 

für die Fäkalschlammabfuhr auch für Dritte i. S. des § 12 Abs. 2 NKAG.  
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§11 Ordnungswidrigkeiten  

Zuwiderhandlungen gegen §§ 8 und 9 der Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG.  

§ 12 Inkrafttreten  

  

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.  

  

  

Rhauderfehn, den 06. Dezember 2022  

  

Abwasserverband Overledingen  

  

  

Der Vorsitzende:  Der Geschäftsführer:  

  

  

Zeusel  Müller  

  

  

Veröffentlichung der 10. Änderungssatzung im Amtsblatt für den Landkreis Leer Nr. 23/2019 vom 

13.12.2019.  
Veröffentlichung der 11. Änderungssatzung im Amtsblatt für den Landkreis Leer Nr. 23/2022 vom 

15.12.2022.  

  


